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Entschließung des Europäischen Parlaments zu chinesischen Gegensanktionen gegen 
Einrichtungen der EU und gegen MdEP und nationale Abgeordnete
(2021/2644(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu China,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2020/1998 des Rates1 und den Beschluss 
(GASP) 2020/1999 des Rates vom 7. Dezember 2020 über restriktive Maßnahmen 
gegen schwere Menschenrechtsverletzungen und -verstöße2,

– unter Hinweis auf die am 8. Dezember 2020 im Namen der Europäischen Union 
abgegebene Erklärung des Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreters der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik (HR/VP) zu der globalen Sanktionsregelung 
der EU im Bereich der Menschenrechte,

– unter Hinweis auf die Durchführungsverordnung (EU) 2021/478 des Rates vom 
22. März 2021 zur Durchführung der Verordnung (EU) 2020/1998 über restriktive 
Maßnahmen gegen schwere Menschenrechtsverletzungen und -verstöße3,

– unter Hinweis auf den Beschluss (GASP) 2021/481 des Rates vom 22. März 2021 zur 
Änderung des Beschlusses (GASP) 2020/1999 über restriktive Maßnahmen gegen 
schwere Menschenrechtsverletzungen und -verstöße4,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung der Direktoren verschiedener europäischer 
Forschungsinstitute vom 25. März 2021;

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung des Präsidenten des Europäischen 
Parlaments, des Präsidenten des belgischen Abgeordnetenhauses, der Präsidentin der 
Zweiten Kammer des Parlaments der Niederlande und der Vorsitzenden des Seimas der 
Republik Litauen vom 29. März 2021 zu chinesischen Sanktionen gegen Mitglieder des 
Parlaments,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Förderung und Achtung der Menschenrechte, der Demokratie 
und der Rechtsstaatlichkeit auch künftig im Mittelpunkt der langjährigen Beziehungen 
zwischen der EU und China stehen sollten;

1 ABl. L 410I vom 7.12.2020, S. 1.
2 ABl. L 410I vom 7.12.2020, S. 13.
3 ABl. L 99I vom 22.3.2021, S. 1.
4 ABl. L 99I vom 22.3.2021, S. 25.
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B. in der Erwägung, dass der Rat die Verordnung (EU) 2020/1998 des Rates zur 
Einführung der globalen Sanktionsregelung der EU im Bereich der Menschenrechte 
verabschiedet hat, die es der EU ermöglicht, restriktive Maßnahmen gegen 
Einzelpersonen, Organisationen und Einrichtungen – einschließlich Staaten und 
nichtstaatlicher Akteure – zu verhängen, welche für schwere 
Menschenrechtsverletzungen und -verstöße in der ganzen Welt verantwortlich sind, sich 
daran beteiligen oder damit in Verbindung stehen;

C. in der Erwägung, dass die EU nach wie vor tief besorgt ist angesichts schwerwiegender 
Menschenrechtsverletzungen und -verstöße wie Folter, außergerichtlicher 
Hinrichtungen, Verschwindenlassen oder des systematischen Einsatzes von 
Zwangsarbeit durch Einzelpersonen und Organisationen in verschiedenen Teilen der 
Welt, einschließlich China; in der Erwägung, dass in diesem Zusammenhang am 
22. März 2021 vier chinesische Personen und eine Einrichtung aus China in die Liste 
der natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen 
aufgenommen wurden, die restriktiven Maßnahmen unterliegen;

D. in der Erwägung, dass sich die Sanktionen der EU gegen folgende chinesische Personen 
und Organisationen aus China richten: Zhu Hailun, ehemaliger stellvertretender 
Vorsitzender des 13. Volkskongresses des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang; 
Wang Junzheng, Parteisekretär des Xinjiang Produktions- und Aufbau-Korps (XPCC), 
stellvertretender Sekretär des Parteikomitees von Xinjiang, Politikkommissar des XPCC 
und Geschäftsführer der China Xinjian Group; Wang Mingshan, Mitglied des ständigen 
Ausschusses des Parteikomitees von Xinjiang und Sekretär des Ausschusses für Politik 
und Recht von Xinjiang; Chen Mingguo, Leiter des Amtes für öffentliche Sicherheit 
von Xinjiang und stellvertretender Vorsitzender der Volksregierung von Xinjiang und 
das Amt für öffentliche Sicherheit des Xinjiang Produktions- und Aufbau-Korps;

E. in der Erwägung, dass es durch die globale Sanktionsregelung der EU im Bereich der 
Menschenrechte möglich ist, Straftätern die Einreise in die EU zu untersagen, die 
Vermögenswerte von Tätern in der EU einzufrieren und jeglichen Personen aus der EU 
zu verbieten, den Tätern Gelder und wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu 
stellen;

F. in der Erwägung, dass die chinesischen Staatsorgane beschlossen haben, 
10 Einzelpersonen und vier Organisationen der EU mit Sanktionen zu belegen; in der 
Erwägung, dass die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums am 22. März 2021 
verkündete, sie hätten der Souveränität und den Interessen Chinas erheblichen Schaden 
zugefügt und mit böswilliger Absicht Lügen und Desinformation verbreitet;

G. in der Erwägung, dass sich die chinesischen Sanktionen gegen fünf Mitglieder des 
Europäischen Parlaments, nämlich Reinhard Bütikofer, Michael Gahler, Raphaël 
Glucksmann, Ilhan Kyuchyuk und Miriam Lexmann, den Unterausschuss 
Menschenrechte des Europäischen Parlaments, ein Mitglied des niederländischen 
Parlaments, nämlich Sjoerd Wiemer Sjoerdsma, ein Mitglied des belgischen föderalen 
Parlaments, nämlich Samuel Cogolati, ein Mitglied des Parlaments der Republik 
Litauen, nämlich Dovile Sakaliene, Adrian Zenz (deutscher Wissenschaftler), Björn 
Jerdén (schwedischer Wissenschaftler), das Politische und Sicherheitspolitische 
Komitee des Rates der Europäischen Union, das Mercator Institute for China Studies in 
Deutschland und die Stiftung Alliance of Democracies in Dänemark richten;
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H. in der Erwägung, dass es den betroffenen Personen und ihren Familien untersagt ist, 
nach Festlandchina, Hongkong und Macau einzureisen; in der Erwägung, dass sie und 
mit ihnen in Verbindung stehende Unternehmen und Einrichtungen auch keine 
Geschäfte mit China tätigen dürfen;

I. in der Erwägung, dass der VP/HR in der Debatte im Europäischen Parlament am 
28. April 2021 erklärt hat, dass die EU ihre abweichende Meinung gegenüber den 
chinesischen Amtskollegen sowohl in Brüssel als auch in den Hauptstädten der 
Europäischen Union entschieden zum Ausdruck gebracht hat und dies auch weiterhin 
tun wird, solange diese Maßnahmen bestehen;

J. in der Erwägung, dass die EU und China am 30. Dezember 2020 prinzipiell über das 
umfassende Investitionsabkommen zwischen der EU und China übereingekommen 
waren;

1. verurteilt aufs Schärfste die von den chinesischen Staatsorganen gegen 10 europäische 
Personen und vier europäische Organisationen ergriffenen Vergeltungsmaßnahmen, die 
unverhältnismäßig und ungerechtfertigt sind; betont, dass die Beteiligung an 
Entscheidungsprozessen, die Meinungsäußerung und die Förderung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten wichtige Bestandteile unserer Demokratien sind;

2. bekundet uneingeschränkte Solidarität mit den Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments, den Mitgliedern des Unterausschusses Menschenrechte des Europäischen 
Parlaments, den Mitgliedern der nationalen Parlamente, den Mitgliedern des Politischen 
und Sicherheitspolitischen Komitees des Rates der Europäischen Union, den deutschen 
und schwedischen Wissenschaftlern und den Denkfabriken in Deutschland und 
Dänemark;

3. fordert die chinesischen Staatsorgane nachdrücklich auf, ihre Entscheidung, Sanktionen 
gegen Mitglieder von Parlamenten, Botschafter der EU-Mitgliedstaaten, 
Wissenschaftler und Denkfabriken zu verhängen, rückgängig zu machen; betont, dass 
dies einen schweren Verstoß gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung darstellt;

4. fordert den VP/HR auf, erneut gegen die Entscheidung der chinesischen Staatsorgane, 
10 europäische Personen und vier europäische Einrichtungen zu sanktionieren, zu 
protestieren und dem Europäischen Parlament über das Ergebnis seiner Bemühungen 
Bericht zu erstatten;

5. hebt hervor, dass der Präsident des Europäischen Parlaments, der Präsident des 
belgischen Abgeordnetenhauses, die Präsidentin der Zweiten Kammer des Parlaments 
der Niederlande und die Vorsitzende des Seimas der Republik Litauen am 29. März 
2021 erklärt haben, dass die Entscheidung der chinesischen Staatsorgane die künftigen 
Beziehungen zwischen unseren Parlamenten beeinträchtigen könnten;

6. begrüßt die Annahme der globalen Sanktionsregelung der EU im Bereich der 
Menschenrechte am 7. Dezember 2020; betont, dass die Achtung der Menschenwürde, 
Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte die 
Grundlage für das auswärtige Handeln der EU bildet;

7. äußert erneut seine tiefe Sorge angesichts der immer repressiveren Maßnahmen, denen 
viele religiöse und ethnische Minderheiten ausgesetzt sind und durch die ihre 
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Menschwürde sowie ihr Recht auf freien Ausdruck ihrer Kultur und auf die Religions-, 
Rede- und Meinungsfreiheit sowie auf friedliche Versammlung und Vereinigung 
verletzt werden;

8. bedauert die sich verschlechternde Menschenrechtslage auf dem chinesischen Festland 
und in Hongkong; fordert die chinesischen Staatsorgane auf, diese Grundfreiheiten zu 
achten;

9. begrüßt, dass vier chinesische Personen und eine Einrichtung aus China im Rahmen der 
globalen Sanktionsregelung der EU im Bereich der Menschenrechte in die 
Sanktionsliste aufgenommen wurden, da sie für schwere Menschenrechtsverletzungen 
in China verantwortlich sind; betont, dass diese Sanktionen von der festen 
Entschlossenheit der EU zeugen, sich für Menschenrechte stark zu machen und 
konkrete Maßnahmen gegen jene zu ergreifen, die für Menschenrechtsverletzungen und 
-verstöße verantwortlich sind;

10. erinnert die Kommission daran, dass es die Menschenrechtslage in China, einschließlich 
Hongkong, berücksichtigen wird, wenn es darum ersucht wird, das 
Investitionsabkommen oder künftige Handelsabkommen mit dem Land zu billigen;

11. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Regierung und dem Parlament der Volksrepublik China zu übermitteln.


